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Zur Berechnung des pfändbaren Arbeitseinkommens sind von einem Arbeitseinkommen 
brutto der unpfändbare Betrag brutto und von diesem Gesamtbruttobetrag die Steuer und 
die Sozialabgaben abzuziehen. Das bedeutet, dass das Weihnachtsgeld mit dem 
Bruttobetrag abgezogen und daher nicht um anteilige Steuern gekürzt wird. 
 

§§ 292 Abs. 1 Satz 3, 36 Abs. 1 Satz 2 InsO, §§ 850e, 850a Nr. 4 ZPO 
 

hier:  
Beschluss des Landgerichts Mönchengladbach vom 01.02.2005 – 5 T 631/04 –  
 
Das Landgericht Mönchengladbach hat mit Beschluss vom 01.02.2005 
 – 5 T 631/04 –  
wie folgt entschieden: 
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